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6. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung sowie geleitetvon den Grundsätzen des humanitären
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über die DurchführungVölkerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
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52/63. Universität Jerusalem (El Kuds) für Palästina-
flüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982,
38/83 K vom 15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember
1984, 40/165 D und K vom 16. Dezember 1985,41/69 K vom
3. Dezember 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J
vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989,
45/73 J vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember
1991, 47/69 J vom 14. Dezember 1992, 48/40 I vom
10. Dezember 1993, 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 50/28 G
vom 6. Dezember1995 und 51/130 vom 13. Dezember 1996,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs , Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte42

sowie nach Behandlungdes Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1996
bis 30. Juni 1997 , erinnerndan die am 13. September 1993 in Washington43

1. betontdie Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs-
systems in dem seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und
insbesondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten
Universität;

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution jordanland und den Gazastreifen ,
35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980 und
unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Resolution
im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin alles zur
Errichtung der Universität Jerusalem (El Kuds) zu tun;

3. fordert die Besatzungsmacht Israelabermals auf, bei
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni-
versität Jerusalem (El Kuds) entgegenstellt;

4. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.
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52/64. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitetvon den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

zeiten , sowie von den internationalen Normen auf dem44

Gebiet der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte und den Internationalen45

Menschenrechtspakten ,46

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,
namentlich Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember1968,
und die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechts-
kommission,

sowie unter Hinweisauf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats,

im Bewußtseinder nachhaltigen Auswirkungen des
Aufstands ("Intifada") des palästinensischen Volkes,

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt,

nach Behandlungder Berichte des Sonderausschusses zur

des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen , sowie der einschlägigen Berichte47

des Generalsekretärs ,48

erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Rege-
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die49

Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation sowie die darauffolgenden Durchführungs-
abkommen, namentlich das am 28. September 1995 in Wa-
shington unterzeichnete Interimsabkommen über das West-

50

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die israelische
Besetzung mit den beim Friedensprozeß erzielten Fortschritten
ein Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi-
schen Volkes somit nicht mehr verletzt werden,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von
der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine
Unparteilichkeit;

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet;
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